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Lirum, Larum Löffelstiel,
alte Weiber essen viel, jun-
ge müssen fasten. ’s Brot
liegt im Kasten, ’s Messer
liegt daneben, ei welch’

ein lustig Leben!»

Nicht nur in diesem Kinderlied, …

… auch in der Landschaft finden wir ei-
nen «Löffelstil», einen «Brotchorb» und
sogar ein «Haumesser». Der Löffelstil
liegt in Mümliswil-Ramiswil beim Bere-
tenhof und bezeichnet ein löffelartiges,
lang gezogenes Geländestück. Gleich da-
neben liegt als weiteres schmales Land-
stück der Löffelchratten. Ein Chratten
bezeichnet einen Korb, der zum Pflü-
cken von Früchten verwendet wird.
Körbe gibt es noch weitere in der Flur-
namenlandschaft – zum Beispiel den
Brotchorb in Hägendorf und Wangen.

Der Brotchorb in Hägendorf ist seit 1644
im Verzeichnis von Gütern und Schuld-
briefen belegt und liegt im westlichen
Siedlungsgebiet. In Wangen ist der Na-
me seit 1668 verzeichnet und liegt eben-
falls im überbauten Gebiet. In beiden
Gemeinden gibt es auch einen Brot-
chorbacker, wobei der Name in Hägen-
dorf heute noch bekannt ist und Kultur-
land südlich des Brotchorbs bezeichnet.
Solche Namen bezeichnen Flurstücke,

die wie ein Brotkorb aussehen, also eine
Grube oder Vertiefung haben oder eine
fruchtbare Flur, die im übertragenen
Sinn den Brotkorb füllt. In Stüsslingen
gibt es einen Brotchübel im westlichen
Dorfteil an der Grenze zu Lostorf.

Wo ein Löffel ist, …

… darf ein Messer nicht fehlen. In Müm-
liswil-Ramiswil gibt es die Messerhöhle.
Diese hat aber mit dem Essbesteck
nichts zu tun, sondern hier hat sich an-
scheinend ein Mann namens Messer vor
den Franzosen während des Franzosen-
einfalls im 18. Jahrhundert versteckt. In
Erlinsbach gibt es den Flur- und Stras-
sennamen Haumesser. Gemäss dem
Schweizerdeutschen Wörterbuch wird

unter Haumesser allgemein ein schnei-
dendes Hauwerkzeug, zum Beispiel ein
Messer oder eine Axt, verstanden. Es ist
eine Zusammensetzung aus dem Verbal-
stamm Hau- «hauen, schlagen» und
dem neuhochdeutschen Wort Messer.
Der Name bezieht sich meist auf die
Form der Strasse oder Flur, wenn diese
nach einer scharfen Biegung abbricht,
wie dies in Erlinsbach tatsächlich der
Fall ist. Als Hauszeichen verwendet wird
er zum Haus- und zum Bewohnerna-
men und kann so zum Familiennamen
werden. Auch aus einer Berufsbezeich-
nung, ausgehend von einem charakte-
ristischen Berufswerkzeug, kann sich
ein Familienname Haumesser entwi-
ckeln. Ob nun die Geländeform oder

der Familienname der Flur den Namen
gab, lässt sich kaum rekonstruieren.

Nebst Löffel und Messer …

… wäre zum Kochen noch eine Pfanne
von Vorteil. Diese finden wir in Schö-
nenwerd und Erlinsbach. Dort gibt es je-
weils eine Flur namens Pfannenstil, die
ein pfannenstielartig gebogenes Gelän-
de bezeichnet. In Erlinsbach weist das
Gelände eine engere Form auf, während
sich die Flur in Schönenwerd im über-
bauten Gebiet befindet und die einstige
Form nicht mehr erkennbar ist. Der
Pfannenstil in Schönenwerd ist alt be-
legt und schon 1308 im Urbar St. Leode-
gar verzeichnet.

Von allen Kochutensilien …

… ist die Kelle als hölzerner Rühr- oder
Schöpflöffel besonders beliebt. Diese
finden wir als Chellenrain in Herbetswil
oder als Chellenberg und Chellenberg-
weid sowie als Chellenchöpfli in Müm-
liswil-Ramiswil. In Herbetswil gibt es ei-
ne Chellenmatt. In Flurnamen steht die
Kelle im übertragenen Sinn für Gelände-
mulden und Bodenvertiefungen, die der
Höhlung einer Schöpfkelle ähneln. Was
noch fehlt, ist die Gabel – diese haben
wir in der Flurnamenlandschaft bis jetzt
noch nicht gefunden. Wer über eine
stolpert, darf sich gerne bei uns melden.
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Wenn die Strasse nach einer scharfen Biegung abbricht: Haumesser, Erlinsbach. BKO

Die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskom-
mission des Kantonsrates folgt dem An-
trag des Regierungsrates auf Erheblich-
erklärung bei gleichzeitiger Abschrei-
bung eines Auftrags von Felix Wettstein
(Grüne, Olten). Dieser verlangt, es seien
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden
Grundlagen für ein Siedlungsflächenma-
nagement zu schaffen, das die beste-
henden Flächenreserven in den Bauzo-
nen ausweist und die nötigen Angaben
für eine Siedlungsentwicklung nach in-
nen liefert. Mit dem Solothurner Bauzo-
nen-Analyse-Tool (Sobat) verfügt der
Kanton, wie die Umbawiko in ihrer Me-
dienmitteilung festhält, heute schon
über ein Instrument für das Siedlungs-
flächenmanagement, welches die kanto-
nalen Bedürfnisse abdeckt. (SKS)

Auftrag Wettstein

Siedlungsentwicklung
nach innen

Die kantonsrätliche Umwelt-, Bau- und Wirt-
schaftskommission (Umbawiko) lehnt zwei
überparteiliche Aufträge ab, die im Zusam-
menhang mit der Neukonzessionierung des
Kraftwerks Aarau stehen. Die vier Auftragge-
ber aus drei verschiedenen Parteien möchten
den Regierungsrat dazu auffordern, das
Heimfallrecht des Kantons Solothurn an den
Anlagen des Wasserkraftwerks Aarau vollum-
fänglich wahrzunehmen und eine Solothur-
ner Energie-Gesellschaft zu gründen, die als
Betreiberin fungieren würde. Am 20. Mai
schon hat sich der Regierungsrat mit den Vor-
stössen befasst. Er empfiehlt dem Kantonsrat
Nichterheblicherklärung beider Aufträge.

Die Auftraggeber argumentieren, dass die
künftige Versorgung mit elektrischer Energie
nach der politischen Lancierung der Energie-
wende unsicher geworden sei. Die Sicherung
der eigenen Stromproduktion für die Versor-
gung werde daher als vorrangiges Ziel einer
kantonalen Energiepolitik erachtet. Die gel-
tende Konzession für das Kraftwerk Aarau
sieht eine Heimfallsmöglichkeit vor. Darunter
wird die Übernahme der Anlage per Ende
der Wassernutzungskonzession verstanden.
Der Kanton Solothurn, dessen Anteil an der
Konzessionsstrecke (Wasserkraftanteil) für
das Kraftwerk Aarau 82 Prozent beträgt, wür-
de so zum Eigentümer der Anlage werden.
Trägerin der dieses Jahr auslaufenden Kon-
zession ist die IBAarau Kraftwerk AG, eine
Tochter der IBAarau.

Grundsatzentscheid schon 1999
Die Kommission folgt, wie sie in der gestern

veröffentlichten Medienmitteilung schreibt,
der Argumentation des Regierungsrates. Die-
ser unterstrich seinerzeit, die Kantone Solo-
thurn und Aargau hätten aufgrund bundes-
rechtlicher Vorschriften bereits 1999 einen

Grundsatzentscheid in Richtung Konzessions-
erneuerung zugunsten der IBAarau Kraftwerk
AG getroffen. Inzwischen lägen einvernehmli-
che, bereinigte Entwürfe für die neue Konzes-
sion zugunsten der IBAarau Kraftwerk AG
und für die Heimfallverzichtsentschädigung
vor. Zuständig für die Konzessionserteilung ist
im Kanton Solothurn der Kantonsrat, im Kan-
ton Aargau der Regierungsrat.

Vorgesehen ist, dass der Kanton Solo-
thurn, ohne die Risiken zu tragen, jährlich ei-
nen konstanten Sockelbeitrag erhält und zu-
sätzlich am Ertragsüberschuss des Kraft-

werks zur Hälfte partizipiert. Nach Einschät-
zung des Solothurner Regierungsrates wäre
die Ausübung des Heimfallrechts mit erheb-
lichen Investitionen verbunden. Die Rede
war in seiner Stellungnahme von 115 Mio.
Franken in den kommenden fünf Jahren. Die
Regierung befürchtet im Falle einer Kehrt-
wende aufgrund des Grundsatzentscheides
und des fortgeschrittenen Stadiums der Kon-
zessionserneuerung auch Ersatzforderungen
seitens der IBAarau Kraftwerk AG. Dazu
kommt, dass diese eine Fristerstreckung um
20 Jahre geltend machen könnte.

Wenn das Heimfallrecht nicht eingefordert
wird, besteht auch keine Notwendigkeit,
dass sich der Kanton direkt im Strommarkt
engagiert. Daher lehnen Regierung und
Kommission auch den zweiten Auftrag ab.
Wettbewerbspolitisch sei ein solches Engage-
ment des Kantons ohnehin fragwürdig.

Detail am Rande: Präsident der Umbawi-
ko ist Georg Nussbaumer (CVP, Hauenstein)
– einer der vier Auftraggeber. Die andern
drei sind Kurt Henzmann (CVP, Niedergös-
gen), Hans Büttiker (FDP, Dornach) und Al-
bert Studer (SVP, Hägendorf ).

Keine Lust, Kraftwerk selber zu betreiben
EW Aarau Auch die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission lehnt die Ausübung des Heimfallrechts ab

VON UELI WILD (TEXT UND BILD)

Der Kanton Solothurn soll nicht zum Eigentümer der Anlage werden – Regierung und Kommission sind sich in diesem Punkt einig.

Die Umwelt-, Bau-
und Wirtschafts-
kommission folgt
vollumfänglich der
Argumentation des
Regierungsrates.

Am 4. Juli starten die Schlussarbeiten für
den Abbruch des früheren Bauernhauses
auf dem Bettlachstock. Die Arbeiten wer-
den – wie im letzten Herbst – wiederum
durch Angehörige der Armee ausgeführt.
Unterstützend wird die Luftwaffe mit He-
likoptern Materialtransporte vornehmen,
was zwischenzeitlich zu erhöhtem Flug-
lärm führen kann. Die Arbeiten dauern
voraussichtlich bis zum 18. Juli. (SKS)

Bettlachstock

Abbrucharbeiten
gehen im Juli weiter
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